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Zitat von fossi74

Unterschiedliche Paragraphen jeder Schulordnung in diesem Land. War die Frage ernst
gemeint?

Ja natürlich. Für NRW habe ich einen entsprechenden Paragraphen nicht gefunden. De facto
haben wir die an der Schule Regelungen, innerhalb welcher Fristen Atteste bei versäumte
Klausuren gebracht werden müssen. Liegt das Attest nicht innerhalb der Frist gebracht, so wird
schon gar keine Nachklausur angesetzt.

Wie ist den in deinem Bundesland konkret die Rechtslage?
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